
Zweckverband 102 
Wasserversorgung  
Frankenwaldgruppe

Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung 

des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabe-
gesetzes erlässt der Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe folgende Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1 
Beitragserhebung

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwan-
des für die Herstellung der Wasserversorgungseinrich-
tung einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder 
gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach 
§ 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserver-
sorgungseinrichtung besteht 

oder

2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3 
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und 
ist der Beitragstatbestand vor dem In-Kraft-Treten dieser 
Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-
Kraft-Treten dieser Satzung.

§ 4 
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 
Erb bauberechtigter ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 

Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken von mindestens 2.000 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) in unbeplanten Gebieten

– bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 
2.000 m², 

– bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² 

begrenzt.
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§ 7a 
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 
Erstattung des Aufwands 

für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücks- 
anschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Auf-
wands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Gebührenerhebung

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Ver-
brauchsgebühren (§ 10).

§ 9a 
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) 
der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich 
auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehre-
re Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasser-
zähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit Dauerdurchfluss

bis Q3  4 m³/h 17,00 €/Monat 
bis Q3 10 m³/h 19,00 €/Monat 
bis Q3 16 m³/h 21,00 €/Monat 
über Q3 16 m³/h 27,00 €/Monat

§ 10 
Verbrauchsgebühr

(1) Die Verbrauchsgebühr beträgt 3,20 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzäh-
ler ermittelt. Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, 
wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 
nicht ermöglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 
Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt.
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(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 

Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasser-
versorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Ge-
bäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluss ha-
ben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hi-
nausragen.

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen 
unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in An-
satz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder 
für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Be-
bauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur un-
tergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alter-
native 1.

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträgli-
chen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeb-
lichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.

Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,

– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zu-
sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden,

– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zu-
sätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle 
des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfa-
chung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche,

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags-
freien Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 
Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Vor-
aussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, 
für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach 
Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und den 
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu 
berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die 
Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so 
ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 
Beitrag entrichtet wurde. 

§ 6 
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche  1,53 €

b) pro m² Geschossfläche   3,07 €

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.
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(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweg- 
licher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 
4,00 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

(4) Für den zusätzlichen Aufwand durch manuelle Able-
sung anstatt der vorgesehenen Funkauslesung wird eine 
Pauschale von 80,00 €/Jahr zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer erhoben.

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserent-
nahme.

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Gebüh-
renschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen ent-
steht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages 
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren-
schuld neu.

§ 12 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 
und die Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November jeden Jahres Vorauszah-
lungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrech-
nung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrau-
ches fest.

§ 14 
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und 
Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetz-
lichen Höhe erhoben.

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
dem Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgeb-
liche Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu 
erteilen.

§ 16 
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung vom 14.12.2012 (Amtsblatt des 
Landkreises Kronach Nr. 16 vom 27.05.2013), geändert 

durch die 1. Änderungssatzung vom 30.10.2015 (Amts-
blatt des Landkreises Kronach Nr. 41 vom 07.12.2015) 
und 2. Änderungssatzung vom 19.10.2018 (Amtsblatt des 
Landkreises Kronach Nr. 38 vom 05.11.2018) außer Kraft.

Kronach, 18.09.2020 
Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe

Jürgen Baumgärtner 
Verbandsvorsitzender

Zweckverband 103 
Wasserversorgung  
Frankenwaldgruppe

Entschädigungssatzung 
für den Zweckverband Wasserversorgung 

Frankenwaldgruppe)

Der Zweckverband Wasserversorgung Frankenwaldgrup-
pe erlässt auf Grund Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fas-
sung der Bek vom 20.06.1994 (GVBl S. 555, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24.07.1998, GVBl S. 424, BayRS 
2020-6-1-I), sowie Art. 20 a und Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bek vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.04.2001, GVBl S. 140, BayRS 2020-1-1-
I) und § 10 der Verbandssatzung gemäß Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 15. März 2019 die folgende

SATZUNG

§ 1 
Entschädigungsberechtigte

Der/Die Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder 
der Verbandsversammlung werden für die Teilnahme an 
Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbunde-
ne Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung entschädigt. 
Entsprechendes gilt für die Stellvertreter/innen, sofern ein 
Vertretungsfall vorliegt.

§ 2 
Auslagenersatz

Die Verbandsräte erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 
der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse Ersatz 
ihrer Auslagen, insbesondere Reiskostenvergütung nach 
den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengeset-
zes. Dasselbe gilt für Verbandsräte, die Beamte oder An-
gestellte des durch sie vertretenen Verbandsmitgliedes 
sind.

§ 3 
Entschädigung der Verbandsräte

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2  
Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbandsversamm-
lung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzun-
gen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse 
eine Sitzungsgeldpauschale.

 Die Sitzungsgeldpauschale wird auf 20,00 Euro fest-
gesetzt.

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfän-
ger sind, erhalten sie außerdem den entstandenen 
Verdienstausfall für die Dauer der Sitzung einschließ-
lich einer angemessenen An- und Abreisezeit ersetzt. 
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Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat

Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist 
durch Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuwei-
sen.

(3) Der Verdienstausfall für selbständig Tätige ist mit der 
Entschädigung nach Absatz 1 abgegolten.

§ 4 
Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende erhält für seine/ihre Tä-
tigkeit eine monatliche Entschädigung in Höhe von 
850,00 Euro.

(2) Sein/Ihr Stellvertreter/in erhält für ihre/seine Tätigkeit 
eine monatliche Entschädigung in Höhe von 225,00 
Euro.

§ 5 
Auszahlung der Entschädigung

Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalent-
schädigungen werden jeweils zum Ende des Monats aus-
gezahlt. Die übrigen Entschädigungen werden nachträg-
lich nach Abrechnung gezahlt.

§ 6 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.10.2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Entschädigungssatzung für den Zweckverband 
vom 30. Oktober 2015 außer Kraft.

Kronach, 18.09.2020 
Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe

Jürgen Baumgärtner 
Verbandsvorsitzender
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Sitzung des Vereins 
»Hilfe für das lernbehinderte Kind e. V.«

Am Donnerstag, 22.10.2020, um 14:00 Uhr findet im Sit-
zungssaal A des Landratsamtes Kronach eine Sitzung 
des Vereins »Hilfe für das lernbehinderte Kind e. V.« mit 
folgender Tagesordnung statt.

Tagesordnung

1 Schuljahresbericht 2019 / 2020
2 Fortführung der Jugendsozialarbeit
3 Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020
4 Neuwahl des Vorstandes

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 29.09.2020 
Landratsamt

Klaus Löffler
Erster Vorsitzender


